[bookmark: _Toc281559590][bookmark: _Toc281561985]Verordnung zum Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise	 (E-ID-Verordnung, VEID)
Antwortformular zur Vernehmlassung 
Stellungnahme von
	Name / Firma / Organisation / Amt / Kanton:
	Kanton Luzern, Finanzdepartement

	Abkürzung:	
	FD

	Adresse:
	Bahnhofstrasse 19, 6002 Luzern

	Kontaktperson:
	Alexandra Frick

	Telefon:
	041 228 50 16

	E-Mail:
	alexandra.frick@lu.ch

	Datum:	
	11. September 2025

	Gegebenenfalls: Stellungnahme erstellt in Zusammenarbeit mit:
	allen Departementen im Kanton Luzern


Sehr geehrte Damen und Herren
Dieses Antwortformular bezieht sich auf die Vernehmlassungsvorlage zur Verordnung zum Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Verordnung) sowie den dazugehörigen erläuternden Bericht mit Stand vom 20. Juni 2025. Die Vernehmlassungsunterlagen können über diese Internetadresse bezogen werden: Vernehmlassungen laufend (admin.ch).
Mit der Verwendung dieses Antwortformulars helfen Sie uns, Ihre Rückmeldungen systematisch aufzunehmen und richtig einzuordnen. Das Formular erlaubt Ihnen,
· die Vernehmlassungsvorlage als Ganzes zu beurteilen,
· inhaltlich eng verwandte Artikel als Ganzes zu beurteilen,
· alle Artikel der Vernehmlassungsvorlage einzeln zu kommentieren.
Bitte fügen Sie dafür Ihre Antworten in die entsprechenden Antwortfelder ein.
Wichtige Hinweise:
1. Der Text in den Antwortfeldern kann nicht formatiert werden (z. B. nicht fett hervorgehoben oder durchgestrichen werden). Bitte formulieren Sie daher z. B. Anpassungswünsche an Artikeln explizit.
2. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular als Word-Dokument bis am 15. Oktober 2025 gleichzeitig an folgende E-Mail-Adressen: E-ID@bj.admin.ch.
3. [bookmark: _Hlk143773903]Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen das Projektteam unter E-ID@bj.admin.ch gerne zur Verfügung.
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Vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag!
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1. [bookmark: _Toc152081495][bookmark: _Toc192084673][bookmark: _Toc199335297]Beurteilung der Vernehmlassungsvorlage als Ganzes
	Inwieweit sind Sie mit den Inhalten der Vernehmlassungsvorlage einverstanden?

	[bookmark: _Hlk14697798]Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 
(bitte unten erläutern)
	Teilweise 
einverstanden 
(bitte unten erläutern)
	Nicht einverstanden 
(bitte unten erläutern)

	☒
	☐
	☐
	☐

	Erläuterung:
Bitte erläutern Sie Ihren Gesamteindruck. Rückmeldungen zu einzelnen Artikeln können weiter unten erfasst werden.
Wir verzichten auf eine detaillierte Stellungnahme, da der vorliegende Verordnungsentwurf die wesentlichen Aspekte in angemessener Weise berücksichtigt. Der Entwurf schafft ein tragfähiges Fundament für den Aufbau einer staatlichen Vertrauensinfrastruktur. Positiv hervorzu-heben ist insbesondere, dass die Verantwortung für den Betrieb den zentralen Bundesstellen (BJ, BIT, fedpol) zugewiesen wird. Damit wird eine klare Governance-Struktur sichergestellt. Weiter werden Datenquellen und Kontrollmechanismen definiert. Die vorgesehenen öffentlichen Schnittstellen stellen einen bedeutenden Schritt in Richtung Transparenz und Interoperabilität dar. Auch die im Entwurf verankerte Datensparsamkeit durch die explizite Löschung nicht erforderlicher Daten ist aus Sicht der IT-Sicherheit und des Datenschutzes ausdrücklich zu begrüssen. Die vorgesehenen Prüfverfahren bei Ver-dacht auf Missbrauch tragen zusätzlich zur Stärkung des Vertrauens in die E-ID-Infrastruktur bei. Die Verpflichtung zur Gewährleistung der Barrierefreiheit entspricht den aktuel-len Entwicklungsstandards und stellt hohe An-forderungen an die Qualität der eingesetzten Software.
Es ist davon auszugehen, dass technische und organisatorische Details – insbesondere zu API-Spezifikationen, Audit-Logs, Kontrollmechanismen, Verschlüsselungsverfahren, Risi-koma-nagement (z. B. Vermeidung von Single Points of Failure), Reaktionszeiten, maximalen Ausfall-zeiten sowie zur Skalierbarkeit – in separaten Weisungen präzisiert werden.

Im Hinblick auf die Anwenderfreundlichkeit erscheint es zweckmässig, neben der mobilen Applikation zusätzlich eine Web-Anwendung vorzusehen, um Reichweite (v.a. Ausland) und Flexibilität zu erhöhen. Abschliessend wird angeregt, die Gebührenstruktur differenziert auszugestalten, da sie von kleineren Anbietern ansonsten als unverhältnismässig hoch wahrgenommen werden könnte.





2. [bookmark: _Toc152081496][bookmark: _Toc199335298]Beurteilung der einzelnen Artikel
A. [bookmark: _Toc152081497][bookmark: _Toc199335299]1. Kapitel: Gegenstand (Art. 1)
	[bookmark: _Hlk141089362]Inwieweit sind Sie mit dem Gegenstand einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden



	☒
	☐
	☐
	☐



	Art.
	Rückmeldungen zum Artikel
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	1
	     
	     



B. [bookmark: _Toc199335300]2. Kapitel: Vertrauensinfrastruktur (Art. 2 – 19)
1. [bookmark: _Toc199335301]Abschnitt: Portal zur Bearbeitung von Registerdaten (Art. 2 und 3)
	Inwieweit sind Sie mit den Bestimmung zum Portal einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden) 


	☒
	☐
	☐
	☐



	Art.
	Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	2
	     
	     

	3
	Detailbemerkung: Der erläuternde Bereicht ist unklar: Hat 3c-3f auch Gültigkeit bei natürlichen Personen? Vergleiche Vernehmlassungsvorlage und Erläuternder Bericht 
	Anpassung Erläuternder Bericht:
Für die Registrierung müssen Ausstellerinnen und Aussteller sowie Verifikatorinnen und Verifikatoren von elektronischen Nachweisen folgende Angaben erfassen:
- natürliche Personen: Vorname(n) und Name(n)
- juristische Personen oder Personengesellschaft: Firma, Sitz und Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) gemäss dem Bundesgesetz vom 18. Juni 2010 über die Unternehmens-Identifikationsnummer / Adresse / E-Mail-Adresse / Telefonnummer / Zahlungsinformationen


2. [bookmark: _Toc199335302]Abschnitt: Basisregister (Art. 4 – 7)
	Inwieweit sind Sie mit den Bestimmungen zum Basisregister einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden) 


	☐
	☒
	☐
	☐



	Rückmeldungen zum Basisregister:

     




	Art.
	Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	3
	     
	     

	4
	     
	     

	5
	     
	     

	6
	     
	     

	7
	Für E-ID kritische Bevölkerungskreise sind Datenspeicherung und -aufbewahrung kritische Punkte. Gelöschte Daten sind zehn Jahre aufzubewahren. Längere Aufbewahrungsfristen sollen aber möglich sein. Es wäre wünschenswert, wenn diese Ausnahmefälle klar geregelt würden oder zumindest exemplarisch aufgelistet würden. Damit könnte dem Anspruch nach Klarheit und Transparenz besser nachgelebt werden.
	     


3. [bookmark: _Toc199335303]Abschnitt: Vertrauensregister (Art. 8 – 13)
	Inwieweit sind Sie mit den Bestimmungen zum Vertrauensregister einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden) 


	☐
	☒
	☐
	☐



	Rückmeldungen zum Vertrauensregister:

     




	Art.
	Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	8
	Absatz 2: In Verdachtsfällen wo Grund zur Annahme für eine unsachgemässe Verwendung der Vertrauensinfrastruktur besteht, sollte ein entsprechender Vermerk deutlich und unübersehbar angebracht werden. 
	Der Vermerk muss deutlich sein, was eventuell mit einer entsprechenden Wortwahl zum Ausdruck gebracht werden kann ("auffälliger Vermerk").

	9
	     
	     

	10
	     
	     

	11
	     
	     

	12
	     
	     

	13
	     
	     


4. [bookmark: _Toc199335304]Abschnitt: Digitale Anwendungen (Art. 14 – 16)
	Inwieweit sind Sie mit den Bestimmungen zu den digitalen Anwendungen einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden) 


	☒
	☐
	☐
	☐



	Rückmeldungen zu den Bestimmungen bezüglich der digitalen Anwendungen:

     




	Art.
	Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	14
	     
	     

	15
	     
	     

	16
	     
	     


5. [bookmark: _Toc199335305]Abschnitt: Unsachgemässe Verwendung von Vertrauensinfrastruktur und elektronischen Nachweisen (Art. 17 – 19)
	Inwieweit sind Sie mit den Bestimmungen zur unsachgemässen Verwendung von Vertrauensinfrastruktur und elektronischen Nachweisen einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden) 


	☐
	☒
	☐
	☐



	Rückmeldungen zu den Bestimmungen bezüglich unsachgemässer Verwendung von Vertrauensinfrastruktur und elektronischen Nachweisen:

     




	Art.
	Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	17
	     
	     

	18
	Es ist nicht klar, welche Bedeutung der festgelegten Höchstdauer von sechs Monaten zukommt, wenn das BJ den Vermerk so lange wie erforderlich verlängern kann
	     

	19
	vgl. Ausführungen zu Artikel 7
	     



C. [bookmark: _Toc199335306]3. Kapitel: E-ID (Art. 20 – 31)
1. [bookmark: _Toc199335307]Abschnitt: Antrag (Art. 20 – 26)
	Inwieweit sind Sie mit den Bestimmungen zum Antrag einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden) 


	☐
	☒
	☐
	☐



	Rückmeldungen zu den Bestimmungen bezüglich der Antragstellung:

     




	Art.
	Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	20
	Absatz 2: In Abweichung zur Ausstellung eines Passes oder einer ID genügt bei der Ausstellung einer E-ID bei gemeinsamer elterlicher Sorge die Einverständniserklärung eines Elternteils. Der Grund dafür ist nicht ohne Weiteres ersichtlich.
	     

	21
	     
	     

	22
	     
	     

	23
	Absatz 2: Wir gehen davon aus, dass die heutigen Möglichkeiten und Risiken von künstlicher Intelligenz (KI) in diesem Zusammenhang berücksichtig wurden.
	     

	24
	     
	     

	25
	     
	     

	26
	     
	     


2. [bookmark: _Toc199335308]Abschnitt: Ausstellung und Widerruf (Art. 27 – 31)
	Inwieweit sind Sie mit den Bestimmungen zur Ausstellung und zum Widerruf einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden) 


	☐
	☒
	☐
	☐



	Rückmeldungen zu den Bestimmungen bezüglich Ausstellung und Widerruf:

     




	Art.
	Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	27
	     
	     

	28
	     
	     

	29
	Absatz 4: In Abweichung zu den Bestimmungen über den Verlust eines physischen Ausweises wurde hier keine Meldepflicht statuiert. Der Grund dafür ist nicht nachvollziehbar, zumal im Fall einer Meldung die E-ID unverzüglich widerrufen wird.
	     

	30
	     
	     

	31
	     
	     



D. [bookmark: _Toc199335309]4. Kapitel: Zugang der Anwendung für Menschen mit Behinderungen (Art. 32)
	Inwieweit sind Sie mit der Bestimmung einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden



	☒
	☐
	☐
	☐



	Art.
	Rückmeldungen zum Artikel
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	32
	     
	     



E. [bookmark: _Toc199335310]5. Kapitel: Format elektronischer Nachweise sowie Standards und Protokolle für die Verfahren der Datenbekanntgabe (Art. 33 – 36)
	Inwieweit sind Sie mit den Bestimmungen zu Formate, Standards und Protokollen einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden) 


	☒
	☐
	☐
	☐



	Rückmeldungen zu den Bestimmungen bezüglich Formate, Standards und Protokollen:

     




	Art.
	Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	33
	     
	     

	34
	     
	     

	35
	     
	     

	36
	     
	     



F. [bookmark: _Toc199335311]6. Kapitel: Gebühren (Art. 37 und 38)
	Inwieweit sind Sie mit den Bestimmungen zu den Gebühren einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden) 


	☒
	☐
	☐
	☐



	Rückmeldungen zu den Gebühren:

     




	Art.
	Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	37
	     
	     

	38
	     
	     



G. [bookmark: _Toc199335312]7. Kapitel: Schlussbestimmungen (Art. 39 und 40)
	Inwieweit sind Sie mit den Schlussbestimmungen einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden) 


	☒
	☐
	☐
	☐



	Rückmeldungen zu den Schlussbestimmungen:

     




	Art.
	Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz/Buchstabe angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge


	39
	     
	     

	40
	     
	     



3. [bookmark: _Toc199335313]Beurteilung der Änderung anderer Erlasse
	Inwieweit sind Sie mit den Änderungen in den anderen Erlassen einverstanden?

	Vollständig 
einverstanden
	Mehrheitlich 
einverstanden 

	Teilweise 
einverstanden

	Nicht einverstanden



	☒
	☐
	☐
	☐



	Art.
	Rückmeldungen zum Artikel / Anhang
Womit sind Sie (nicht) einverstanden? Was ist allenfalls unklar? Bitte möglichst Absatz angeben.
	Gegebenenfalls konkrete Anpassungsvorschläge
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